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Bebauungsplan Nr. 2-313-0 für den Bereich Neerfeldstraßel GOldaCk~m Ortsteil Kellen
Hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange

Der Rat der Stadt Kleve hat am 23.12.2016 beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung des
oben angeführten Bebauungsplans einzuleiten und der Öffentlichkeit frühzeitig Gelegenheit zur
Äußerung und Erörterung zu geben.

Als Anlage sind diesem Schreiben jeweils eine Ausfertigung der Bebauungsplanentwürfe sowie
der Begründung auf CD beigefügt.

Ihnen wird hiermit gem. ~ 4 Absatz 1 BauGB Gelegenheit gegeben, bis zum 06.02.2017 eine
Stellungnahme zum beigefügten Planentwurf inklusive Begründung abzugeben. Sollten ich
keine Mitteilung erhalten gehe ich davon aus, dass von Ihnen wahrzunehmende öffentliche
Belange nicht berührt werden.

Bebauungsplan Nr. 1-314-0 Wagnerstraßel Beethovenstraße
Hier: Offenlage

Der Entwurf des oben aufgeführten Bebauungsplans liegt in der Zeit vom 17.01.2017 bis
einschließlich 20.02.2017 im Rathaus, Landwehr 4-6,47533 Kleve, Fachbereich Planen und
Bauen, Zimmer 224 während der Besuchszeiten öffentliche aus.

Als Anlage sind diesem Schreiben jeweils eine Ausfertigung der Bebauungsplanentwürfe sowie
der Begründung auf CD beigefügt.

Ihnen wird hiermit gem. ~ 4 Absatz 2 BauGB Gelegenheit gegeben, bis zum 20.02.2017 eine
Stellungnahme zum beigefügten Planentwurfinklusive Begründung abzugeben. Sollten ich
keine Mitteilung erhalten gehe ich davon aus, dass von Ihnen wahrzunehmende öffentliche
Belange nicht berührt werden.
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Bankkonten:
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Ble: WElAoE01KLE IBAN: oE56324500000000104299

Volksbank Klevertand (32460422) 1000086017
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Bebauungsplan Nr. 1.304.0 Welbershöhel Blumenstraße
Bebauungsplan Nr. 1.089.10 Hagsehe Straßel Hagsehe Poort
Hier: erneute Offenlage

Die Entwürfe der oben aufgeführten Bebauungspläne liegen in der Zeit vom 17.01.2017 bis
einschließlich 03.02.2017 im Rathaus, Landwehr 4-6,47533 Kleve, Fachbereich Planen und
Bauen, Zimmer 224 während der Besuchszeiten erneut öffentliche aus.

Als Anlage sind diesem Schreiben jeweils eine Ausfertigung der Bebauungsplanentwürfe sowie
der Begründung auf CD beigefügt.

Ihnen wird hiermit gem. ~ 4a Absatz 3 BauGB Gelegenheit gegeben, bis zum 06.02.2017 eine
Stellungnahme zum beigefügten Planentwurf inklusive Begründung abzugeben. Sollten ich
keine Mitteilung erhalten gehe ich davon aus, dass von Ihnen wahrzunehmende öffentliche
Belange nicht berührt werden.
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erforderlich:

Bebauungsplan Nr. 1-304-0 Welbershöhe/ Blumenstraße
hier: erneute Offenlage
hier: Stellungnahme zur o. g. Bauleitplanung
Ihr Schreiben vom 17.01.2017

.,

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der gegebenen Zuständigkeit haben wir weder Bedenken noch Anregungen vorzu-
bringen. Im Planbereich sind von uns keine Planungen und keine sonstigen Maßnahmen einge-
leitet oder beabsichtigt, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebietes be-
deutsam sein können.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
gez. Franz Nordendorf
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Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 
 

 

Datum: 26.01.2017 
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Aktenzeichen:  

53.01.04.04-23-26/2017  

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr von itter 

Zimmer: 251 

Telefon: 

0211 475-2858 

Telefax: 

0211 475-2790 

Wolfgang.vonitter@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 

 

 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Per elektronischer Post 
Stadt  Kleve  
Die Bürgermeisterin 
Postfach 1955  
47517 Kleve 
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BPL Nr. 2-313-0 Neerfeldstraße/ Goldacker 
BPL Nr. 1-314-0 Wagnerstraße/ Beethovenstraße 
BPL Nr. 1-304-0 Welbershöhe/ Blumenstraß 
BPL Nr. 1-089-10 Hagsche Straße/ Hagsche Poort 
 
Behördenbeteiligung gem. § 4a (3) i.V.m. § 3 (2) BauGB 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 17.01.2017, Az: 61.1/Ro 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-

lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 

(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Im Planungsgebiet BPL Nr. 1-089-10 Hagsche Straße/ Hagsche Poort 

befindet sich das Bodendenkmal KLE 245, das jedoch bereits in der Be-

gründung zur Offenlage berücksichtigt wird. 

mailto:meike.rohwer@kleve.de
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 
 

 

Gegen die  Aufstellung der anderen drei Bebauungspläne der Stadt Kle-

ve bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich in den Pla-

nungsgebiete meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befin-

den, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes ste-

hen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls 

nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-

ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege 

im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-

malbehörde zu beteiligen.  

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Ansprechpartner: 

 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Frau Dr. Borgmann, Tel. 0211/475-1334, E-Mail: barbara.borgmann@brd.nrw.de 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-

rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-

se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-

gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-

prüft. 

mailto:barbara.borgmann@brd.nrw.de
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 
 

 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 

oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 

können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag 

gez. 

Wolfgang von Itter 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf
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